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Einladung zur

Ortsbürger
Gemeindeversammlung

Freitag, 09. Juni 2017, 20.00 Uhr
auf der Bühne der Mehrzweckhalle

www.uezwil.ch

Freitag, 24. Juni 2022, 19.30 Uhr
imWaldhaus Uezwil

Stimmrechtsausweis
Für die Ortsbürgergemeindeversammlung
Freitag, 24. Juni 2022
19.30 Uhr, Waldhaus Uezwil

Dieser Stimmrechtsausweis ist an der
Versammlung abzugeben.

P. P.
5619 Uezwil
Post CH AG

Bitte hier abtrennen

Agenda 2022

Tag Datum Anlass Ort

Montag 01. August 2022 1. Augustfeier

Samstag 06. August 2022 Neophyten imWald Waldhaus

Sonntag 25. September 2022 Abstimmungstermin

Freitag 18. November 2022 Einwohnergemeindeversammlung Turnhalle

Sonntag 27. November 2022 Abstimmungstermin

Mit

Nachtessen
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Begrüssung Willkommen zur
Ortsbürgergemeindeversammlung 2022
imWaldhaus Uezwil

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Zur Ortsbürgergemeindeversammlung laden wir Sie herzlich ein.

Die Rechnung 2021 der Ortsbürgergemeinde Uezwil kann im Detail auf der
Gemeindewebseite www.uezwil.ch (unter -> Politik -> Gemeindeversammlung)
eingesehen oder heruntergeladen werden. Ausserdem kann dieses Dokument sowie
weitere Unterlagen bei der Gemeindekanzlei Uezwil abgeholt oder angefordert
werden (Telefon 056 622 02 00 oder Mail gemeindekanzlei@uezwil.ch).

Wir freuen uns, Sie an der Ortsbürgergemeindeversammlung willkommen heissen
zu dürfen.

Gemeinderat Uezwil

Traktanden der Ortsbürgergemeindeversammlung
1. Genehmigung des Protokolls der Ortsbürgergemeindeversammlung vom

25. Juni 2021

2. Genehmigung der Jahresrechnung 2021 der Ortsbürgergemeinde

3. Genehmigung des Rechenschaftsberichts 2021 der Ortsbürgergemeinde

4. Genehmigung Budget 2023

5. Erteilung des Ortsbürgerrechtes an

5.1 Jenni Heinz, 1969 und Jenni Nino, 2009

5.2 TrottmannWerner, 1974 und Baur Trottmann Béatrice, 1966

5.3 Brunner Silvia, 1972

5.4 Füglistaler Thomas, 1964

6. Verschiedenes und Umfrage

Aktenauflage

Das Stimmregister und die Unterlagen zu den Traktanden für die Ortsbürger-
gemeindeversammlung liegen vom 10. bis 24. Juni 2022 während den ordentlichen
Schalteröffnungszeiten in der Gemeindekanzlei für alle Stimmberechtigten zur
Einsichtnahme auf oder können auf der Gemeindewebseite www.uezwil.ch (unter
-> Politik -> Gemeindeversammlung) heruntergeladen werden.

Nachtessen

Die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger, welche am Nachtessen im Anschluss an
die Ortsbürgergemeindeversammlung teilnehmen möchten, werden um ihre
Anmeldung bei der Gemeindekanzlei, per Telefon 056 622 02 00 oder per Mail
gemeindekanzlei@uezwil.ch, bis spätestens 20. Juni 2022 ersucht. Besten Dank!

Impressum
© 2022 Gemeinde Uezwil

Auflage: 90 Exemplare

Bilder: Thomas Füglistaler

Titelbild:

Das «neue» Eichhörnli, 14.05.2022

Traktandum 1

Traktandum 2

Berichte und Anträge des Gemeinderates
Ortsbürgergemeindeversammlung

1 Genehmigung des Protokolls der Ortsbürgergemeinde-
versammlung vom 25. Juni 2021

Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 25. Juni 2021 wurde vom
Gemeinderat und der Finanzkommission geprüft und gutgeheissen. Das Protokoll
kann während der ordentlichen Aktenauflage bei der Gemeindekanzlei eingesehen
oder als Kopie angefordert werden.

W ANTRAG
Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung
vom 25. Juni 2021 sei zu genehmigen.

2 Genehmigung der Jahresrechnung 2021
der Ortsbürgergemeinde

Vorbemerkung
Der Rechnungsauszug liegt vom 10. bis 24. Juni 2022 während den ordentlichen
Schalteröffnungszeiten bei der Regionalen Abteilung Finanzen, Schilligasse 1,
Sarmenstorf, zur Einsichtnahme auf.

DasWichtigste in Kürze
• Der Gemeinderat blickt auf einen positiven Rechnungsabschluss 2021

zurück. Es resultiert ein Ertragsüberschuss vonCHF 48'043.73.Dieser
wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Ortsbürgergemeinde Uezwil – Rechnung 2021

Ortsbürgergemeinde

Gemeindekanzlei Uezwil

Schalteröffnungszeiten
Mo 08.30 – 11.30 Uhr
Di 08.30 – 11.30 Uhr

13.30 – 16.30 Uhr
Do 08.30 – 11.30 Uhr

Telefon 056 622 02 00
gemeindekanzlei@uezwil.ch
www.uezwil.ch

Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde RE 2021 BU 2021 RE 2020 RE/BU 2021

Funktion Bezeichnung NA CHF NA CHF NA CHF NA CHF

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20’704.14 28’840.00 26’377.04 -8’135.86

0110 Legislative 1’303.60 2’850.00 2’010.85 -1’546.40

0220 Allgemeinde Dienste, übrige 4’130.00 4’150.00 4’200.00 -20.00

0290 Verwaltungsliegenschaften, Waldhaus 15’270.54 21’840.00 20’166.19 -6’569.46

8 Forstwirtschaft 0.00 0.00 0.00 0.00

8200 Waldwirtschaft 0.00 0.00 0.00 0.00

8201 Waldwirtschaft 0.00 0.00 0.00 0.00

8209 Nichtbetrieb 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Zinsen, Finanzvermögen -20’704.14 -28’840.00 -26’377.04 8’135.86

9610 Zinsen -1’139.85 -900.00 -1’012.10 -239.85

9630 Pachtzinsen -6’672.70 -6’700.00 -6’672.70 27.30

9631 Mehrfamilienhaus -60’935.32 -55’115.00 -70’792.05 -5’820.32

4895 Entnahme Aufwertungsreserve 0.00 0.00 0.00 0.00

9990 Abschluss 48’043.73 33’875.00 52’099.81 14’168.73

Legende

"+" Ertragsüberschuss

"-" Aufwandüberschuss

11.05.2022/db
EWG Rechnung 2021_Grafiken Tabellen.xlsx
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Traktandum 3

0 Allg. Dienste/
Verwaltungsvermögen
(Waldhaus)

8 Forstwirtschaft

9 Zinsen/
Finanzvermögen

Waldwirtschaft

Allgemeines
Die Rechnung 2021 der Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Ertragsüber-
schuss von CHF 48'043.73. Dieser wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Budge-
tiert wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 33'875.00.

Der betriebliche Aufwand der Rechnung 2021 beläuft sich auf CHF 61'148.14 und
liegt somit CHF 50'326.86 unter dem prognostizierten Budgetwert 2021. Der
betriebliche Ertrag beträgt CHF 31'138.85. Das Ergebnis aus Finanzierung liegt beim
Rechnungsabschluss bei CHF 78'053.02 (plus CHF 1'453.02). Das Ergebnis positiv
beeinflusst hat imWesentlichen die konsequente Ausgabenkontrolle.

Rechnung Budget Abweichung

20'704.14 28'840.00 -8'135.86

Das Waldhaus wurde im Jahr 2021 viel weniger genutzt, was zu geringeren
Lohnkosten aber auch zu viel tieferen Einnahmen an Benützungsgebühren geführt
hat. Es entstanden auch sehr geringe Unterhaltskosten amWaldhaus.

Rechnung Budget Abweichung

0.00 0.00 0.00

Die Waldwirtschaft wird im Anschluss noch separat erläutert.

Rechnung Budget Abweichung

- 20'704.14 - 28'840.00 8'135.86

Die Einnahmen der Kontokorrentzinsen von der Einwohnergemeinde betragen
CHF 1'837.10.

Pachtzinsverträge werden mit einer mehrjährigen Laufzeit abgeschlossen. Die jähr-
lichen Einnahmen betragen CHF 6'672.70.

Nach Abzug der Kosten erzielt das Mehrfamilienhaus einen Gewinn von
CHF 60'935.32. Budgetiert waren CHF 55'115.00.

Ertrag CHF 24'350.45

Aufwand CHF 31'836.10

Aufwandüberschuss CHF 7'485.65

Die Waldwirtschaft schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 7'485.65.
Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 210.00. Im Rechnungsjahr stehen bei
der Holzernte Kosten von CHF 13'764.31 (Budget CHF 43'680.00) Einnahmen von
CHF 15'638.75 (Budget CHF 61'750.00) gegenüber.
Aus diesem direkten Vergleich innerhalb des Rechnungsjahres resultiert ein Gewinn
in der Holzernte von CHF 1'874.44 (Budget Gewinn CHF 18'070.00).

Verursacht durch den Preiszerfall auf dem Holzmarkt wurde einerseits weniger Holz
geschlagen aber andererseits einen Teil unter dem Wert verkauft. Ebenso wurde
mehr geschlagenes Holz zurückbehalten und nicht verkauft (in der Hoffnung auf
steigende Holzpreise).

Per 31.12.2021 beträgt derWaldfonds CHF 341'148.36.

Bilanz Ortsbürgergemeinde per 31.12.2021

Mit dem Jahresabschluss 2021 zeigen die Konten 299 Bilanzüberschuss einen Saldo
von CHF 3‘271'354.99. Dieser resultiert aus dem Ertragsüberschuss des aktuellen
Berichtjahres von CHF 48'043.73 und den Ergebnissen aus den Vorjahren.

W ANTRAG
Die Jahresrechnung 2021 der Ortsbürgergemeinde
sei zu genehmigen.

3 Genehmigung des Rechenschaftsberichts 2021
der Ortsbürgergemeinde

Der Rechenschaftsbericht kann im Internet unter www.uezwil.ch eingesehen oder
bei der Gemeindekanzlei Uezwil abgeholt oder angefordert werden.

W ANTRAG
Der Rechenschaftsbericht 2021 sei zu genehmigen.

BILANZ Ortsbürgergemeinde    

 01.01.2021 Zuwachs Abgang 31.12.2021

1 Aktiven 4’139’219.27 174’158.80 135’312.72 4’178’065.35

10 Finanzvermögen 3’459’541.17 174’158.80 127’880.52 3’505’819.45

101 Forderungen 918’555.22 161’107.55 90’388.57 989’274.20

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 37’491.95 13’051.25 37’491.95 13’051.25

108 Sachanlagen FV 2’503’494.00 0.00 0.00 2’503’494.00

14 Verwaltungsvermögen 679’678.10 0.00 7’432.20 672’245.90

140 Sachanlagen VV 679’678.10 0.00 7’432.20 672’245.90

2 Passiven 4’139’219.27 104’969.19 66’123.11 4’178’065.35

20 Fremdkapital 6’512.00 4’800.00 6’512.00 4’800.00

204 Passive Rechnungsabgrenzungen 6’512.00 4’800.00 6’512.00 4’800.00

29 Eigenkapital 4’132’707.27 100’169.19 59’611.11 4’173’265.35

291 Fonds 348’634.01 25.65 7’511.30 341’148.36

295 Aufwertungsreserve 560’762.00 0.00 0.00 560’762.00

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 3’223’311.26 100’143.54 52’099.81 3’271’354.99



Traktandum 4 4 Genehmigung Budget 2023

Vorbemerkung
Das detaillierte Budget kann unter www.uezwil.ch elektronisch abgerufen oder bei
der Gemeindekanzlei (Telefon 056 622 02 00) bezogen werden.

DasWichtigste in Kürze
• Das Budget 2023 zeigt sich für einmal etwas weniger erfreulich als in

den letzten Jahren und weist einen Aufwandüberschuss von
CHF 8'815.00 aus.

Das Budget 2023 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 8'815 aus.

Ortsbürgergemeinde  Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 

Betrieblicher Aufwand  CHF 79'415 CHF 52'755 CHF 61'148.14 

Betrieblicher Ertrag  CHF 500 CHF 7'280 CHF 31'138.85 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit  CHF - 78'915 CHF - 45'475 CHF - 30'009.29 

Ergebnis aus Finanzierung + CHF 70'100 CHF 71'900 CHF 78'053.02 

Operatives Ergebnis = CHF - 8'815 CHF 26'425 CHF 48'043.73 

Ausserordentliches Ergebnis + CHF 0 CHF 0 CHF 0 

Gesamtergebnis 
Erfolgsrechnung 

= CHF - 8'815 CHF 26'425 CHF 48'043.73 
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Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

ORTSBÜRGERGEMEINDE Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Funktion Bezeichnung

011/022 ALLG.DIENSTE 7’850 7’850 5’433.60

Nettoaufwand Allgemeine Dienste 7’850 7’850 5’433.60

0110.3000.00 Sitzungsgelder Ortsbürgerkommission 600 0 600 0 0.00 0.00

0110.3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’000 0 1’000 0 359.70 0.00

0110.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter etc. 350 0 350 0 0.00 0.00

0110.3170.00 Verpflegung GV OBG 1’500 0 1’500 0 943.90 0.00

0220.3100.00 Büromaterial 0 0 0 0 0.00 0.00

0220.3130.00 Dienstleistungen Dritter 150 0 150 0 130.00 0.00

0220.3170.00 Reisekosten und Spesen 250 0 250 0 0.00 0.00

0220.3612.00 Verwaltungsentschädigung an EG 4’000 0 4’000 0 4’000.00 0.00

029 Waldhaus 56’840 8’000 32’490 8’000 19’590.54 4’320.00

 Nettoaufwand Waldhaus  48’840  24’490  15’270.54

0290.30ff. Löhne / Sozialleistungen 9’790 0 9’290 0 5’575.89 0.00

0290.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 900 0 900 0 505.40 0.00

0290.3110.00 Anschaffungen Mobiliar/Geräte 3’000 0 3’000 0 0.00 0.00

0290.3120.00 Energie/Versorgung Liegensch. 6’000 0 4’700 0 2’330.45 0.00

0290.3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’500 0 1’500 0 611.20 0.00

0290.3134.00 Sach-/Gebäudeversicherungen 700 0 650 0 622.20 0.00

0290.3144.00 Unterhalt Hochbauten 26’000 0 4’000 0 2’249.70 0.00

0290.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen etc. 1’000 0 1’000 0 0.00 0.00

0290.3169.00 Miete Geräte/Fahrzeuge 500 0 0 0 263.50 0.00

0290.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 7’450 0 7’450 0 7’432.20 0.00

0290.4260.00 Rückerstattung Dritter 0 0 0 0 0.00 0.00

0290.4472.00 Einnahmen Benützungsgebühren 0 8’000 0 8’000 0.00 4’320.00

140 Allgemeines Rechtswesen 0 500 0 0 0 0

 Nettoaufwand Allgemeines Rechtswesen 500 0  0  0.00

1400.4210.00 Gebühren für Einbürgerungen 0 500 0 0 0.00 0.00

329 Kultur, übriges 5’000 0 0 0 0 0

 Nettoaufwand Kultur, übriges  5’000  0  0.00

3290.3170.00 Projekte Ortsbürgerkommission 5’000 0 0 0 0.00 0.00

820 Forstwirtschaft 4’840 700 7’930 650 31’836.10 24’350.45

8209.9010.00 Ertragsüberschuss Waldwirtschaft -7’485.65

8200.3511.00 Einlagen in Fonds des EK

8200.4511.00 Entnahmen aus Fonds des EK 4’140 7’280

8200.30ff. Löhne / Sozialleistungen 1’340 0 1’340 0 1’410.15 0.00

8200.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 0 0 250 0 0.00 0.00

8200.3130.00 Dienstleistungen Dritter 0 0 0 0 23’280.62 0.00

8200.3140.00 Unterhalt Teufiweiher 0 0 500 0 0.00 0.00

8200.3141.00 Unterhalt Strassen 1’000 0 1’600 0 2’125.73 0.00

8200.3169.00 Miete Geräte/Fahrzeuge 0 0 400 0 1’050.00 0.00

8200.3170.00 Reisekosten und Spesen 500 0 200 0 544.80 0.00

8200.3171.00 Waldumgang (2023) / Neophyten / Walderlebnistag 2’000 0 1’000 0 1’184.80 0.00

8200.3499.00 Übriger Finanzaufwand 0 0 400 0 0.00 0.00

8200.3612.00 Verwaltungsentschädigung an EG 0 0 2’240 0 2’240.00 0.00

8200.3612.01 Entschädigungan an Gemeindeverband Forst 0 0 0 0 0.00 0.00

8200.4250.00 Holzverkäufe 0 0 0 0 0.00 15’638.75

8200.4409.02 Verzinsung Forstreservefonds 0 700 0 650 0.00 697.25

8200.4630.00 Beiträge vom Bund, Rückerstattung Zoll 0 0 0 0 0.00 549.45

8200.4631.00 Beiträge vom Kanton 0 0 0 0 0.00 7’465.00

961/963 ZINSEN/EINNAHMEN PACHTLAND 700 8’300 700 8’300 697.25 8’509.80

Nettoertrag Zinsen/Pachtland 7’600 7’600 7’812.55

9610.3409.02 Zinsen Forstreserve 700 0 700 0 697.25 0.00

9610.4401.00 Kontokorrentzinsen 0 1’600 0 1’600 0.00 1’837.10

9630.4430.00 Einnahmen Pachtgebühren 0 6’700 0 6’700 0.00 6’672.70

9631 Mehrfamilienhaus 43’085 92’000 36’835 88’000 28’252.13 89’187.45

Nettoertrag Mehrfamilienhaus 48’915 51’165 60’935.32

9631.30ff Löhne / Sozialleistungen 4’885 0 4’885 0 4’287.90 0.00

9631.3170.00 Reisekosten und Spesen 0 0 0 0 0.00 0.00

9631.3430.40 Baul.Unterhalt Gebäude FV 9’500 0 9’500 0 6’330.15 0.00

9631.3431.10 Vertriebs- u. Verbrauchsmaterial 700 0 600 0 648.80 0.00

9631.3431.20 Anschaffungen Mobiliar/Geräte 7’200 0 7’200 0 7’242.45 0.00

9631.3431.30 Unterhalt Geräte/Maschinen 1’500 0 1’500 0 280.85 0.00

9631.3439.00 Büromaterial, Drucksachen 0 0 0 0 0.00 0.00

9631.3439.10 Ver- und Entsorgung 8’800 0 7’750 0 5’450.03 0.00

9631.3439.30 Sach-/Gebäudeversicherungen 1’500 0 1’400 0 1’352.00 0.00

9631.3439.40 Dienstleistungen Dritter 9’000 0 4’000 0 2’659.95 0.00

9631.4430.00 Mietzinseinnahmen 0 90’000 0 85’000 0.00 87’035.00

9631.4439.00 Übr.Liegenschaftenertrag 0 2’000 0 3’000 0.00 2’152.45

9631.4439.00 Übr.Liegenschaftenertrag 0 0 0 0 0.00 0.00
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Traktandum 55 Erteilung des Ortsbürgerrechtes an

5.1 Jenni Heinz, 1969, und Jenni Nino, 2009
Herr Heinz Jenni, 1969, reichte am 28. Juni 2021 für sich und seinen minderjährigen
Sohn Nino Jenni, das Gesuch um Aufnahme in das Ortsbürgerrecht von Uezwil ein.

Die Gesuchsteller sind seit 1. Januar 2014 in Uezwil wohnhaft und haben mit Ent-
scheid des Gemeinderates vom 30. Juni 2021 bereits das Einwohnerbürgerrecht von
Uezwil erworben.

Nachdem Heinz und Nino Jenni im Besitz des Bürgerrechts der Einwohnergemeinde
Uezwil sind, ist auch die Voraussetzung von § 3 des Gesetzes über das Ortsbürger-
recht (OBüG) resp. § 7 des Reglements über die Organisation der Ortsbürgerge-
meinde und die Aufnahme in das Ortsbürgerrecht von Uezwil gegeben. Da die
Ehefrau des Gesuchstellers, Nicole Jenni, bereits das Ortsbürgerrecht besitzt, erfolgt
die Einbürgerung gestützt auf § 13 lit. d) des Reglements über die Organisation der
Ortsbürgergemeinde und die Aufnahme in das Ortsbürgerrecht von Uezwil unent-
geltlich.

W ANTRAG
Der unentgeltlichen Erteilung des Ortsbürgerrechtes
der Gemeinde Uezwil an Heinz Jenni, 1969, und
Nino Jenni, 2009, sei zuzustimmen.

5.2 TrottmannWerner, 1974, und Baur Trottmann Béatrice, 1966
HerrWerner Trottmann, 1974, und Frau Béatrice Baur Trottmann, 1966, reichten am
24. Oktober 2021 das Gesuch um Aufnahme in das Ortsbürgerrecht von Uezwil ein.

Der Gesuchsteller ist seit 1. September 2003 und die Gesuchstellerin seit 1. Oktober
1989 in Uezwil wohnhaft. Beide haben mit Entscheid des Gemeinderates vom
3. November 2021 bereits das Einwohnerbürgerrecht von Uezwil erworben.

Nachdem Werner Trottmann und Béatrice Baur Trottmann im Besitz des Bürger-
rechts der Einwohnergemeinde Uezwil sind, ist auch die Voraussetzung von § 3 des
Gesetzes über das Ortsbürgerrecht (OBüG) resp. § 7 des Reglements über die Orga-
nisation der Ortsbürgergemeinde und die Aufnahme in das Ortsbürgerrecht von Ue-
zwil gegeben. Werner Trottmann ist seit 1. Januar 2018 Mitglied des Gemeinderates
Uezwil, wobei ab Januar 2022 als Gemeindeammann. Die Einbürgerung erfolgt ge-
stützt auf § 13 lit. a) und c) des Reglements über die Organisation der Ortsbürgerge-
meinde und die Aufnahme in das Ortsbürgerrecht von Uezwil unentgeltlich.

W ANTRAG
Der unentgeltlichen Erteilung des Ortsbürgerrechtes
der Gemeinde Uezwil an Werner Trottmann, 1974, und
Béatrice Baur Trottmann, sei zuzustimmen.

5.3 Brunner Silvia, 1972
Frau Silvia Brunner, 1972, reichte am 24. Oktober 2021 das Gesuch um Aufnahme in
das Ortsbürgerrecht von Uezwil ein.

Die Gesuchstellerin war früher von 1972 bis 1992, 1993 bis 2000 und ist heute seit
21. März 2020 in Uezwil wohnhaft. Sie hat mit Entscheid des Gemeinderates vom
3. November 2021 bereits das Einwohnerbürgerrecht von Uezwil erworben.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Budget 2023

Die Ortsbürgerkommission ist seit Januar 2022 aktiv. Für Kommissionsgelder wer-
den auch im 2023 CHF 600.00 ins Budget genommen.

Der Nettoaufwand ist beinahe identisch mit dem Vorjahresbudget.

Die Einnahmen aus der Vermietung des Waldhauses werden wie im Vorjahr mit Be-
nützungsgebühren von CHF 8'000.00 veranschlagt.

Die Wasserleitung zum Waldhaus muss altershalber erneuert werden. Die Kosten
von CHF 22'000.00 können vollständig über die Erfolgsrechnung verbucht werden.

Für die Ergänzung von defektem Mobiliar, neue Reinigungsgeräte und Ersatz Kü-
chenutensilien werden CHF 3'000.00 eingestellt. Im Unterhalt sind einige Arbeiten
im Bereich Dachreinigung, Dachwasserablauf sowie Kieseintrag Vorplatz vorgesehen.

Die Energiekosten beinhalten nebst Strom- und Wasserbezug auch einen Anteil
Holzeinkauf und dessen Aufrüstung für das Waldhaus.

Für geplante Einbürgerungen werden CHF 500.00 budgetiert.

Die Ortsbürgerkommission hält für 2023 einen Ideentopf bereit und möchte mit ge-
zielten Aktionen und Projekten diverse Bereiche unterstützen (Jugend, Dorf, Kultur,
Wald). Für die Durchführung werden im Budget CHF 5'000.00 eingestellt.

Durch den Einkauf in den Forstbetrieb Lindenberg fallen die einzelnen Beforstungs-
konten weg. Lediglich die Kosten für die Ortsbürgergemeinde selbst, wie kleiner Un-
terhalt Waldwege, Neophytenbekämpfung und Anteil Waldumgang, fallen noch an.

Die Kosten für den Ersatz von verschiedenen Küchengeräten (Geschirrspüler, Back-
ofen etc.) werden auf CHF 7'200.00 geschätzt.

Für den baulichen Unterhalt des Mehrfamilienhauses werden CHF 9'500.00 einge-
stellt. Geplant sind bei den Umgebungsarbeiten auch das Sanieren des Rasens sowie
diverse Instandhaltungsarbeiten im Keller und Vorplatz.

Dank der laufendenMietzinsharmonisierung werden dieMietzinseinnahmen gegen-
über dem Vorjahr leicht höher budgetiert.

Beim Heizöl wird mit anhaltend hohen Einkaufspreisen gerechnet.

Sanierungsfahrplan Ortsbürgerblock: Es sollen künftige Investitionen und nötige
Sanierungsmassnahmen abgeklärt werden. Dazu wird ein Bausachverständiger zuge-
zogen. Gemeinsam mit der Ortsbürgerkommission werden dabei Vorschlägen und
Offerten erarbeitet, welche an der OBGV 2023 präsentiert und behandelt werden.
Ziel: Werterhalt der Liegenschaft und die Attraktivität derWohnungen sicherstellen.
Mittels einem Sanierungsfahrplan werden die anzugehenden Schritte klar definiert:
Wann die Massnahmen realisiert werden und wo die Kosten liegen.

Die Weiterverrechnung der Gebührenrechnungen (Wasser/Abwasser/Kehricht)
werden mit CHF 2'000.00 budgetiert.

W ANTRAG
Das Budget 2023 der Ortsbürgergemeinde
sei zu genehmigen.

0110 Legislative

0220 allg. Dienste, übrige

0290 Verwaltungsliegen-
schaften (Waldhaus)

1400 Allg. Rechtswesen

3290 Kultur, übriges

8200 Forstwirtschaft

9631 Mehrfamilienhaus

8
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Nachdem Silvia Brunner im Besitz des Bürgerrechts der Einwohnergemeinde Uezwil
ist, ist auch die Voraussetzung von § 3 des Gesetzes über das Ortsbürgerrecht
(OBüG) resp. § 7 des Reglements über die Organisation der Ortsbürgergemeinde
und die Aufnahme in das Ortsbürgerrecht von Uezwil gegeben. Die Einbürgerung
erfolgt gestützt auf § 13 lit. c) des Reglements über die Organisation der Ortsbürger-
gemeinde und die Aufnahme in das Ortsbürgerrecht von Uezwil unentgeltlich.

W ANTRAG
Der unentgeltlichen Erteilung des Ortsbürgerrechtes
der Gemeinde Uezwil an Silvia Brunner, 1972,
sei zuzustimmen.

5.4 Füglistaler Thomas, 1964
Herr Thomas Füglistaler, 1964, reichte am 6. April 2022 das Gesuch um Aufnahme in
das Ortsbürgerrecht von Uezwil ein.

Der Gesuchsteller ist seit 1. November 1998 in Uezwil wohnhaft und hat mit Ent-
scheid des Gemeinderates vom 27. April 2022 bereits das Einwohnerbürgerrecht von
Uezwil erworben.

Nachdem Thomas Füglistaler im Besitz des Bürgerrechts der Einwohnergemeinde
Uezwil ist, ist auch die Voraussetzung von § 3 des Gesetzes über das Ortsbürgerrecht
(OBüG) resp. § 7 des Reglements über die Organisation der Ortsbürgergemeinde
und die Aufnahme in das Ortsbürgerrecht von Uezwil gegeben. Thomas Füglistaler
ist seit 1. Januar 2010 Mitglied des Gemeinderates Uezwil, wobei ab Januar 2022 als
Vizeammann. Die Einbürgerung erfolgt gestützt auf § 13 lit. a) des Reglements über
die Organisation der Ortsbürgergemeinde (OBG) und die Aufnahme in das Ortsbür-
gerrecht von Uezwil unentgeltlich.

W ANTRAG
Der unentgeltlichen Erteilung des Ortsbürgerrechtes
der Gemeinde Uezwil an Thomas Füglistaler, 1964,
sei zuzustimmen.

6 Verschiedenes und Umfrage

Unter diesem Traktandum haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die
Möglichkeit, Anfragen und / oder Anregungen zu unterbreiten. Im Übrigen können
Sie hier vom Vorschlagsrecht gemäss § 28 Gemeindegesetz Gebrauch machen.
Der Gemeinderat seinerseits informiert über aktuelle Themen.

a) Mitteilungen des Gemeinderates

b) Wortmeldungen aus der Versammlung

W

Traktandum 6

Allgemeine Hinweise zur Gemeindeversammlung

Ihr persönlicher Stimmrechtsausweis wurde Ihnen zusammen mit der Gemeinde-
versammlungsbroschüre offen in der Post zugestellt. Der Stimmrechtsausweis ist
beim Eingang zum Versammlungslokal den Stimmenzählern abzugeben. Die Stimm-
abgabe hat persönlich zu erfolgen. Eine Stellvertretende oder briefliche Stimmab-
gabe ist an der Gemeindeversammlung nicht möglich.

Die Gemeindeversammlung ist öffentlich. Die/der Vorsitzende kann aus wichtigen
Gründen die Teilnahme nicht stimmberechtigter Personen untersagen. Die Presse
hat in jedem Falle Zutritt. Stimmberechtigt hingegen sind ausschliesslich alle
Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, in der
Gemeinde Uezwil wohnen, das Ortsbürgerrecht von Uezwil besitzen und nicht
wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder
durch eine Vorsorgebeauftragte Person vertreten werden.

Hat bei einem Verhandlungsgegenstand ein Stimmberechtigter ein unmittelbares
und persönliches Interesse, weil er für ihn direkte und genau bestimmte, insbeson-
dere finanzielle Folgen bewirkt, so haben er und sein Ehegatte, seine Eltern, sowie
seine Kinder mit ihren Ehegatten beziehungsweise eingetragenen Partnern vor der
Abstimmung das Versammlungslokal zu verlassen.

Jeder Stimmberechtigte hat das Recht, zu den in der Traktandenliste aufgeführten
Sachgeschäften Anträge zur Geschäftsordnung und zur Sache zu stellen. Abstim-
mungen werden offen vorgenommen, wenn nicht ein Viertel der anwesenden
Stimmberechtigten geheime Abstimmung verlangt. Es entscheidet die Mehrheit der
Stimmenden. Bei Stimmengleichheit gibt bei der offenen Abstimmung die/der
Vorsitzende den Stichentscheid.

Jeder Stimmberechtigte ist befugt, der Versammlung die Überweisung eines neuen
Gegenstandes an den Gemeinderat zum Bericht und Antrag vorzuschlagen. Der vom
Gemeinderat zu prüfende Gegenstand ist auf die Traktandenliste der nächsten
Versammlung zu setzen. Ist dies nicht möglich, so sind ihr die Gründe darzulegen.

Jeder Stimmberechtigte kann zur Tätigkeit der Gemeindebehörden Anfragen
stellen. Diese sind sofort oder an der nächsten Versammlung zu beantworten. Daran
kann sich eine allgemeine Aussprache anschliessen.

Die Gemeindeversammlung entscheidet über die zur Behandlung stehenden
Sachgeschäfte abschliessend, wenn die beschliessende Mehrheit wenigstens ein
Fünftel der Stimmberechtigten (nicht der Anwesenden) ausmacht.

Sämtliche Beschlüsse (positive wie negative) werden in der nächsten Ausgabe des
amtlichen Publikationsorgans, dem «Amtlichen Anzeiger» veröffentlicht und auf
www.uezwil.ch publiziert.

Positive und negative Beschlüsse der Gemeindeversammlung sind der Urnen-
abstimmung zu unterstellen, wenn dies von einem Viertel der Stimmberechtigten
innert 30 Tagen, gerechnet ab Veröffentlichung, schriftlich verlangt wird.

Haben Sie weitere Fragen zur Gemeindeversammlung?
Wir sind gerne für Sie da.

Gemeindekanzlei Uezwil
Telefon 056 622 02 00 • gemeindekanzlei@uezwil.ch
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